
Hilfen für Wohnungslose 
aus einer Hand

Wohnen statt unterbringen

Abteilung zentrale
Wohnungslosenhilfe  – ZEW



Sie können sofort unter-
gebracht werden  

in einem städtischen Notquartier

in einer Pension 
                    
in einem Clearinghaus
     
in einer Einrichtung der Wohnungs-
losenhilfe bzw. 

in einem Frauenhaus

Sie sind wohnungslos?

Sie haben gerade Ihre Wohnung  
verloren?

Sie sind eine von häuslicher Gewalt 
betroffene Frau?

Sie übernachten vorübergehend bei 
Freunden oder Bekannten?

Sie leben auf der Straße?



Erster Anlaufpunkt: Infothek

Bei Ihrem ersten Besuch kommen Sie 
zur Infothek. Dort führen wir ein erstes 
Gespräch mit Ihnen, um zu erfahren, 
welche Hilfen Sie benötigen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Infothek verweisen Sie an die zuständigen 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter.

Für weitere Besuche bei uns vereinbaren 
Sie mit Ihrer Sachbearbeitung individuell 
einen Termin.

Wir bieten eine Unterbringung an.
 
Je nach Ihrer persönlichen Situation kön-
nen wir Sie in einem städtischen Notquar-
tier, einer Pension oder in einem Clearing-
haus unterbringen bzw. Sie in eine Ein-
richtung der Wohnungslosenhilfe vermit-
teln. 
Des weiteren besprechen wir mit Ihnen, 
wie wir Sie bei der Vermittlung in einen 
für Sie geeigneten dauerhaften Wohn-
raum unterstützen können. 
  

Wir beraten und unterstützen Sie

In den städtischen Notquartieren, Pensio-
nen und Clearinghäusern unterstützen wir 
Sie dabei, einen geeigneten Wohnraum zu 
finden. 

Unsere sozialpädagogischen und erziehe-
rischen Fachkräfte beraten und unterstüt-
zen Sie auch bei allen anderen Problem-
situationen. 



Wir leisten finanzielle Hilfen

Sollten Sie sich in einer finanziellen Not-
lage befinden, und die rechtlichen Voraus-
setzungen erfüllen, leisten wir finanzielle 
Hilfen in Form von Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe oder Grundsicherung.

Wir fördern Sie, damit Sie einen Weg 
zurück in den Arbeitsmarkt finden

Unsere Arbeitsvermittlung berät und 
vermittelt arbeitsfähige Hilfeempfänger/-
innen in

■ Arbeitsstellen auf dem ersten Arbeits-
markt

■ Qualifizierungsmaßnahmen

■ „1-Euro-Jobs“

Benötigen Sie mehrere Hilfen, sprechen 
sich die beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Ihrem Einverständnis im 
Team ab.



So erreichen Sie uns persönlich

Amt für Wohnen und Migration
Infothek: Zimmer 003, 004 und 005  
(Erdgeschoss)
Franziskaner Str. 8
81669 München

Öffnungszeiten: 
Montag:  8.30 - 12.00/14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch:  8.30 - 12.00/15.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag:  8.30 - 12.00/14.00 - 16.00 Uhr
Freitag:  8.30 - 12.00 Uhr

S-Bahnhof S1-S8 / Tramhaltestelle 15, 25 
„Rosenheimer Platz“

Zusätzlich zu diesen Öffnungszeiten

steht Ihnen, falls Sie eine Unterbringung 
sofort benötigen, ein Bereitschaftsdienst 
zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 
Montag:  12.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag und  
Donnerstag:  09.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Weitere Hilfen erhalten Sie 
bei folgenden Stellen

Bahnhofsmission
Hauptbahnhof, Gleis 11
Tel.: 5945-76/ -77/ -78
Geöffnet:  0.00 Uhr bis 24.00 Uhr.

Städt. Unterkunftsheim für Männer
Pilgersheimer Str. 9/11, 81543 München
Tel.: 625020 
Notaufnahme:  0.00 Uhr bis 24.00 Uhr.

KARLA 51 – Anlaufstelle und Notauf nahme 
für Frauen (auch mit Kindern)
Karlstr. 51, 80333 München
Tel.: 5491510
Aufnahme:  0.00 Uhr bis 24.00 Uhr.



So erreichen Sie uns telefonisch
bzw. per Fax

ZEW Vorzimmer
Tel.: 089/233-406 76
Fax: 089/233-406 93

Fachbereich Wohnen
Tel.: 089/233-400 20
Fax: 089/233-406 93

Fachbereich Wirtschaftliche Hilfen, Fach-
bereich ARGE und Arbeitsvermittlung
Tel.: 089/233-408 47 bzw. -408 48
Fax: 089/233-406 57

Fachbereich Betreuung
Tel.: 089/233-405 37
Fax: 089/233-402 01

www.muenchen.de/Sozialreferat
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